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Für die Beratung, also die Er-
teilung von Rechtsrat oder einer 
Auskunft (auch telefonisch), ist bis 
zum 1.7.2006 nach dem Rechts-
anwaltvergütungsgesetz RVG ein 
Gebührenrahmen zwischen einer 
0,1 - Gebühr und einer vollen 1,0 - 
Gebühr vorgesehen. (Die Gebühr 
richtet sich nach dem Streitwert. 
Beispiel: Eine volle Anwaltsgebühr 
(= 1,0 Gebühr) bei einem Streit-
wert von bis zu 2500 Euro beträgt 
161 Euro. Hinzu kommen Mehr-
wertsteuer und Spesen). Auf Druck 
der Europäischen Union fällt der 
gesetzliche Gebührenrahmen bei 
der außergerichtlichen Beratung 

zum 1.7.2006 komplett weg. 
§ 34 des Rechtsanwaltvergü-

tungsgesetzes bestimmt nun, dass 
der Anwalt ab dem 1.7.2006 auf 
eine Gebührenvereinbarung mit 
dem Mandanten für die Erteilung 
von mündlichem oder schrift-
lichem Rat oder eine Auskunft hin-
wirken soll. Gleiches gilt für die 
Ausarbeitung eines schriftlichen 
Gutachtens oder die Tätigkeit als 
Mediator. 

Ohne Abschluss einer Ver-
gütungsvereinbarung hätte der 
Anwalt Anspruch auf eine ange-
messene Vergütung nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Rechts. 

Ist der Auftraggeber jedoch Ver-
braucher beträgt die Gebühr für 
die außergerichtliche Beratung 
oder die Ausarbeitung eines Gut-
achtens jeweils höchstens 250 Eu-
ro (+ Mehrwertsteuer) und für die 
Erstberatung maximal 190 Euro (+ 
Mehrwertsteuer) unabhängig vom 
jeweiligen Beratungsaufwand.

Tipp: Verbraucher müssen oder 
können nun mit ihrem Rechtsan-
walt verhandeln. (Vergütungsver-
einbarungen können auf der Basis 
der alten Gebührentabelle, von 
Stunden-/Tagessätzen oder Fall-
pauschalen abgeschlossen wer-
den.) Die Rechtsberatung kann 
dadurch im Einzelfall billiger wer-
den oder auch - was zu befürchten 
ist - teurer!

Vor Abschluss einer Gebüh-
renvereinbarung sollte die Man-
dantin/der Mandant bei Vorliegen 
einer Rechtschutzversicherung 
unbedingt abklären, welche Er-
stattungsbeträge von dieser über-
nommen werden. Anderenfalls 
läuft diese/r Gefahr auf Kosten 
sitzen zu bleiben.

Adelheid Schulte-Bocholt

Änderungen der Gebühren für die 
außergerichtlichen Beratung ab 1.7.2006

Das Amtsgericht in Frankfurt 
entschied am 12.05.06, dass ein 
Zahnarzt keine teure Therapie „an-
drehen“ darf, wenn es auch eine 
günstige Methode gibt. Die Richter 
wiesen die Klage eines Zahnarztes 
gegen einen Patienten zurück, der 
die Rechnung von 2.400 Euro für 
eine Biofunktionelle Komfort-The-
rapie bei einem wachsenden Kie-
fer nicht bezahlen wollte. (Az.: 31 
C 1710/03-93).

Der Zahnarzt riet dem Vater 
des elfjährigen Patienten zu der 

kostenintensiven Therapie, damit 
das Kind nicht lebenslang lispeln 
müsse. Ein Sachverständiger be-
stätigte dem Gericht die fehlende 
Notwendigkeit der Behandlung 
und das Wissen des Zahnarztes 
darüber. Da der Vater nicht vom 
Behandler entsprechend aufge-
klärt wurde, sondern Therapieer-
folg suggeriert wurde, sprach das 
Gericht den Angeklagten von der 
Bezahlung der Therapie frei. 
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